
Herzlich Willkommen zum

Online-Seminar

für Schriftführer*innen in der             

(Brief-)Abstimmungsauszählung

zur Vorbereitung und Durchführung des 

Ratsbürgerentscheids am 19.04.2026.

Fachbereich Wahlen, Stadt Oberhausen
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Wichtiger Hinweis

Die Präsentation ersetzt nicht die Arbeit mit den rechtlichen Vorschriften!

Aufgrund der Fülle der Informationen bezieht sich die Schulung nur auf die 
Abstimmungshandlung. Alle darüber hinausgehenden Informationen können dem 
Leitfaden und den Rechtsgrundlagen entnommen werden. 

Niederschrift

Für die Auszählung der Stimmen liegt dem (Brief-)Abstimmungsvorstand nur eine 
Niederschrift und eine Reserve-Niederschrift vor. 
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1. Zulassung / Zurückweisung von Stimmbriefen 

Zulassung von Stimmbriefen

• Der Abstimmungsleiter/Der Fachbereich Wahlen übergibt dem                              

(Brief-)Abstimmungsvorstand die eingegangenen bzw. überbrachten Stimmbriefe und 

in der Regel ein Verzeichnis der für ungültig erklärten Stimmscheine 

(Negativverzeichnis).

• Zuerst ist die Zahl der übergebenen Stimmbriefe zu ermitteln - dazu gehört die 

Überprüfung der Richtigkeit des Briefstimmbezirks - und ist vom/von der 

Schriftführer*in in der Niederschrift unter Punkt 2.3 festzuhalten. Die ihm im Laufe des 

Tages übergebenen Stimmbriefe sind zu addieren und ggf. unter Punkt 2.5 

aufzunehmen.

• Ein/e vom/von der (Brief-)Abstimmungsvorsteher*in bestimmte/r Beisitzer*in öffnet die 

Stimmbriefumschläge nacheinander und entnimmt den blauen Stimmzettelumschlag 

und den Stimmschein.
Hinweis: Wurde anstelle des amtlichen roten Stimmbriefumschlages ein anderer Umschlag 

verwendet, stellt dies kein Zurückweisungsgrund dar.

• Der (Brief-)Abstimmungsvorstand prüft anhand des Negativverzeichnisses, ob ein 

Stimmschein für ungültig erklärt wurde („kein gültiger Stimmschein“).

• Bestehen sonstige Bedenken gegen die Zulassung eines Stimmbriefes, ist deren 

Anzahl in der Niederschrift unter Punkt 2.6 zu vermerken.
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• Sodann beschließt der (Brief-)Abstimmungsvorstand über die Zulassung oder 
Zurückweisung der beanstandeten Stimmbriefe. Die Zahl der zurückgewiesenen 
Stimmbriefe ist insgesamt und nach den Zurückweisungsgründen in der Niederschrift 
unter Punkt 2.6 zu vermerken.

• Die zurückgewiesenen Stimmbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit einem 
Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, zu verschließen und 
fortlaufend zu nummerieren (Anlage zur Niederschrift).

Die Einsender zurückgewiesener Stimmbriefe werden nicht als Abstimmende gezählt, 
die Stimmen gelten als nicht abgegeben.

• Beschließt der (Brief-)Abstimmungsvorstand beanstandete Stimmbriefe zuzulassen, 
wird unter Punkt 2.6 in der Niederschrift deren Zahl vermerkt.

• Bestehen keine Bedenken gegen die Zulassung eines Stimmbriefes (Regelfall), wird 
der blaue Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Urne gelegt.

• Die Stimmscheine werden eingesammelt.

• Mit der Auszählung der Stimmen darf erst nach 18.00 Uhr begonnen werden.
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Muster der Niederschrift

Vorher bereits 

ausgefüllt
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Muster der Niederschrift
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Zurückweisung von Stimmbriefen

Der (Brief-)Abstimmungsvorstand muss nach Prüfung der 
Bedenken einen Stimmbrief mit Beschluss zurückweisen, 
wenn

1. dem Stimmbriefumschlag kein oder kein gültiger Stimmschein beiliegt,

2. dem Stimmbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,

3. weder der Stimmbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist,

4. der Stimmbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl 
gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener 
Stimmscheine enthält,

5. der Stimmbriefumschlag nicht einen gültigen und mit der vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt versehenen Stimmschein enthält,

6. der/die Abstimmende oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides 
statt zur Briefabstimmung auf dem Stimmschein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist,

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 
Abstimmungsgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen 
deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.



10

2. Verzeichnis der für ungültig erklärten Stimmscheine

• Es kommt immer wieder vor, dass -um Missbrauch zu verhindern- Stimmscheine für 
ungültig erklärt werden müssen, z.B. wenn der/die Stimmberechtigte nachweist, dass 
er/sie den Stimmschein nicht erhalten hat.

• Deshalb erhalten die (Brief-)Abstimmungsvorsteher*innen ein Verzeichnis aller im 
Briefstimmbezirk für ungültig erklärten Stimmscheine. Dieses Negativverzeichnis
ist bereitzulegen. 
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3. Ermittlung (Brief-)Abstimmungsergebnis ab 18:00 Uhr

• Die Stimmauszählung beginnt erst nach Abschluss der allgemeinen Stimmzeit (18:00 
Uhr) und der Übernahme aller bis dahin rechtzeitig eingegangenen Stimmbriefe (ca. 
16:30 Uhr).

• Zunächst werden die Stimmscheine gezählt und deren Zahl vom/von Schriftführer*in 
in die Niederschrift unter Punkt 2.8 eingetragen.

• Die Urne wird geöffnet und die blauen Stimmzettelumschläge ungeöffnet gezählt.

• Die Zahl der Stimmzettelumschläge muss mit der Zahl der Stimmscheine 
übereinstimmen (vgl. Punkt 2.8 und Punkt 3.2 in der (Brief-)Abstimmungsniederschrift)

Diese Zahl (= Zahl der Abstimmenden) ist in der Niederschrift unter Punkt 3.2 c) und 
in Abschnitt 4 bei Kennbuchstabe B zu vermerken.
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Bei der Ermittlung des (Brief-)Abstimmungsergebnisses sind folgende Zahlen 
festzustellen:

- die Zahl der Abstimmenden B

- die Zahl der ungültigen Stimmen C

- die Zahl der gültigen Stimmen insgesamt D
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Muster der Niederschrift
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4. Gültige und ungültige Stimmen – Beispiele

Nach § 30 KWahlG sind Stimmen ungültig, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist,

2. keine Kennzeichnung enthält,

3. für einen anderen Briefstimmbezirk gültig ist,

4. den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt,

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

Eine nicht abgegebene Stimme ist als ungültig zu werten.



Die Abstimmung  
ist doch für 
Dumme

Der Wille der/des 

Abstimmenden ist 

klar erkennbar
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Die nicht geltende 

Kennzeichnung 

wurde klar getilgt

Es wurde ein 

positiver 

Kommentar 

geschrieben

Super Idee, gut für 

Oberhausen

Mehrere 

Markierungen 

für eine Option 

gelten als eine 

Kennzeichnung

Nur wenn  hier Rudern 

ausgetragen wird

Es wurde ein 

Vorbehalt 

vermerkt.

gültig
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Besonderheiten bei der (Brief-)Abstimmung 

Leer abgegebene Stimmzettelumschläge werden als ungültige Stimmzettel 
gezählt. Der Umschlag ist mit dem Vermerk „leer, ungültig“ zu versehen. Sie 
bilden mit den ungekennzeichneten, durchgestrichenen oder sonst eindeutig 
ungültigen Stimmzetteln Stapel 2.

Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, werden 
ausgesondert und bilden Stapel 3. Zum Schluss entscheidet der 
(Brief-)Abstimmungsvorstand über die Fälle analog zur Vorgehensweise bei 
ausgesonderten Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben (Stapel 3). 

Dabei sind mehrere Stimmzettel mit unterschiedlicher Kennzeichnung in 
einem Umschlag als ein ungültiger Stimmzettel zu werten. Lauten dagegen 
die Stimmzettel gleich oder ist nur einer von ihnen gekennzeichnet, so gelten 
sie als ein gültiger Stimmzettel.
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5. Zählung der Stimmen

5.1 Stapelbildung  Erster Arbeitsgang

Option



Empfehlung

– Übertragung der Zählergebnisse Stapel 1 + 2 in ein anzufertigendes „Vorschreibblatt“/ Schmierzettel

– Zwischensumme 1 (ZS I)

ZSI ZSII Insgesamt

3

ZSI ZSII Insgesamt

D 1 1. Ja 128

D 2 2. Nein 105

D 233Gültige Stimmen insgesamt

Ergebnis der Abstimmung im (Brief-)Stimmbezirk

Von den gültigen Stimmen 

entfielen auf:

Gültige Stimmen

C Ungültige Stimmen

Die Zahl C nicht mit addieren !!!
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5.2 Ausgesonderte Stimmzettel

Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben:

• Die Stimmzettel nummerieren,

• Beschluss des Abstimmungsvorstandes über jeden Einzelfall,

• Bekanntgabe des Beschlusses,

• bei gültiger Stimme angeben, ob diese für „Ja“ oder „Nein“ abgegeben wurde,

• Beschluss auf der Rückseite des Stimmzettels vermerken,

• Stimmzettel als Anlage zur (Brief-)Abstimmungsniederschrift in den 

entsprechenden Umschlag legen.

Stapel 3
lfd. Nr. 2

ungültig

Ausgesonderte Stimmzettel und Stimmzettelumschläge mit mehreren 

Stimmzetteln
lfd. Nr. 1

ggf. Option 1 

Super Idee!

Super Idee!
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Lfd. Nr. 1 

gültig, 

Option 1

Lfd. Nr. 2

ungültig



- Übertragung des Zählungsergebnisses - Stapel 3 - in das angefertigte „Vorschreibblatt“

- Zwischensumme 2 (ZS II)

ZSI ZSII Insgesamt

3 3

ZSI ZSII Insgesamt

D 1 1. Ja 128 1

D 2 2. Nein 105 2

D 233 3Gültige Stimmen insgesamt

Ergebnis der Abstimmung im (Brief-)Stimmbezirk

Von den gültigen Stimmen 

entfielen auf:

Gültige Stimmen

C Ungültige Stimmen

Die Zahl C nicht mit addieren !!!
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5.3 Prüfen

Addieren von gültigen und ungültigen Stimmen der ZS I und ZS II zu insgesamt.

Addieren / Prüfen der Spalte gültige Stimmen insgesamt – abschließender Eintrag in die 

(Brief-)Abstimmungsniederschrift
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6. Schnellmeldung

• Vor der Durchsage der Stimmzahlen anhand der Schnellmeldung ist die 
Übereinstimmung mit der (Brief-)Abstimmungsniederschrift festzustellen und 
die rechnerische Richtigkeit zu überprüfen

• Die Durchgabe der Schnellmeldung darf nur mit dem ausgehändigten 
dienstlichen Mobiltelefon und dem zugewiesenen Kennwort durchgeführt 
werden. Bei einem Verstoß wird ein Sicherheitsvorfall protokolliert, der/die 
(Brief-)Abstimmungsvorsteher*in darüber informiert und aufgefordert, mittels 
des vorgegebenen Mobiltelefons und Kennwort erneut die Schnellmeldung 
unter der angegebenen Telefonnummer durchgeben.

• Wenn die Durchsage per Telefon erfolgt, darf der Anrufer / die Anruferin 
erst auflegen, wenn der/die Empfänger*in die Zahlen bestätigt hat

• Ohne die Erfassung der Schnellmeldung via Telefon werden die 
Abstimmungsunterlagen auf keinen Fall an einer Annahmestelle 
entgegengenommen
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7. (Brief-)Abstimmungsniederschrift

Abschluss

Der (Brief-)Abstimmungsvorstand genehmigt die Niederschrift.

Anschließend unterzeichnen die Mitglieder des (Brief-)Abstimmungsvorstandes die 

Niederschrift.

Verweigert ein Mitglied seine Unterschrift, so sind die Gründe in der (Brief)-

Abstimmungsniederschrift zu vermerken.

Bei fehlender Unterschrift kann das Erfrischungsgeld nicht ausgezahlt und die FZA-
Stunden (bei städtischen Mitarbeitern) nicht gemeldet werden

Die Niederschrift des (Brief-)Abstimmungsvorstandes umfasst folgende Anlagen:

• die Stimmbriefe, die der (Brief-)Abstimmungsvorstand zurückgewiesen hat,
• die Stimmscheine, über die der (Brief-)Abstimmungsvorstand besonders beschlossen hat, 

ohne dass die Stimmbriefe zurückgewiesen wurden,
• die Stimmzettel und ggf. leere Stimmzettelumschläge, über die der                                 

(Brief-)Abstimmungsvorstand besonders beschlossen hat (Stapel 3).

Übergabe

Die Niederschrift mit Anlagen ist Unbefugten nicht zugänglich zu machen.

Der/Die (Brief-)Abstimmungsvorsteher*in hat die Niederschrift mit den Anlagen unverzüglich 
nach Abschluss der Auszählung dem Fachbereich Wahlen zu übergeben. Die Annahmestellen 
befinden sich im Neu- und Altbau (Erdgeschoss) der Fasia-Jansen-Gesamtschule.
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8. Rückgabe der Abstimmungsunterlagen

Sobald die Niederschrift ausgefertigt ist, werden die Unterlagen 
folgendermaßen verpackt:

• Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach den abgegebenen Stimmen 

• ein Paket mit offensichtlich ungültigen Stimmzetteln (Stapel 2),

• die eingenommenen Stimmscheine,

• je ein Paket mit Stimmbriefen, Stimmscheinen und Stimmzetteln, über die 
gesondert beschlossen wurde (Stapel 3)

Die Pakete/Umschläge sind nach Vorgabe zu versiegeln. Die 
Pakete/Umschläge - nicht die Kiste - sowie das dienstliche Mobiltelefon sind 
unverzüglich dem Fachbereich Wahlen zu übergeben. 

Der*die (Brief-)Abstimmungsvorsteher*in oder seine*ihre Vertretung müssen 
die Unterlagen an der dafür zuständigen Annahmestelle im jeweiligen Gebäude 
abgeben. 



wünscht Ihnen Ihr
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Viel Erfolg

FACHBEREICH WAHLEN
der Stadt Oberhausen
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